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Emissionserklärung gemäss Luftreinhalte-Verordnung (LRV)1 

für Parkierungsanlagen und  
durch sie verursachte Fahrten auf dem Strassennetz   

 

1. Administrative Angaben  

 

a) Bauherr Firma  

   

z.H.  

 

Strasse  

 

Ort  

 

Telefon  

  

Anlage-Nr.  

  

(nicht ausfüllen)  

b) Bauprojekt  

 

Strasse  

 

Ort  

 

Anzahl PP 

  

Zuständig für Rückfragen  
Ihr Sachbearbeiter  

 

für den Betrieb der Anlage (z.Bsp. Hauswart etc.)  

   

Parkierungsanlagen mit mehr als 150 Parkplätzen gelten gemäss Art. 4 Kantonale Umweltschutzverordnung (KUSV) 
als Anlagen, die erhebliche Luftverunreinigungen verursachen. Die Emissionen des von der Parkierungsanlage in-
duzierten Verkehrs werden in Ziffer 2.1 der Emissionserklärung berechnet. Wegfallende Emissionen durch Aufhe-
bung bestehender Parkplätze oder andere emissionsmindernde Massnahmen werden in den Ziffern 2.2 und 2.3 in 
Abzug gebracht. Wenn bei Anlagen unter 500 Parkplätze bei mindestens einem der Parameter CO2, NOx oder Parti-
kel mindestens 70% der Emissionen des induzierten Verkehrs durch Aufhebung bestehender Parkplätzen oder an-
dere Massnahmen kompensiert werden (vgl. Ziffer 2.4), kann auf Immissionsprognosen verzichtet werden.  

Bemerkungen   

         

Datum  

 

          Unterschrift / Firma  

        

                                                                

 

1 Die Emissionserklärung bildet Bestandteil der Baugesuchsunterlagen und ist der Gemeinde einzureichen. Die Gemeinde wird 
gebeten, ein vollständiges Baueingabedossier ans Amt für Natur und Umwelt zur Zustimmung gemäss Art. 13 Abs. 1 Kantona-
les Umweltschutzgesetz weiterzuleiten. 

http://www.anu.gr.ch


2. Emissionen des induzierten Verkehrs / Wirkung emissionsmindernder Massnahmen 
2.1 Neue Parkplätze / Zusätzliche Fahrten Betriebstage/Jahr: 365

Anlage Parkplätze Fahrten pro 
Parkplatz und 
Tag zu und ab 
den PP

Mittlere 
Streckenlänge 
pro Fahrt 

Total 
Fahrleistung 
pro Tag

[Name und Lage] [Anzahl] [Anzahl] [km] [Fz*km] CO2 NOx Partikel

Emissionsfaktoren in g/km: (Aus Handbuch Emissionsfaktoren BAFU) Standardwerte: 195 0.24 0.0052

2.2 Aufgehobene Parkplätze / wegfallende Fahrten
Anlage Parkplätze Wegfallende 

Fahrten pro 
Parkplatz und 
Tag

Mittlere 
Streckenlänge 
pro Fahrt 

Total 
wegfallende 
Fahrleistung 
pro Tag

[Name und Lage] [Anzahl] [Anzahl] [km] [Fz*km] CO2 NOx Partikel

CO2 NOx Partikel

CO2 NOx Partikel

0 0 0

TOTAL:

TOTAL:

Emissionseinsparung durch andere Massnahmen

Emissionseinsparungen in kg/Jahr 

Emissionen in kg/Jahr 

2.4 Emissionserklärung (Zusammenstellung) Emissionen in kg/Jahr

Mehremissionen durch zusätzliche Parkplätze
Emissionseinsparung durch Aufhebung von Parkplätzen

Emissionseinsparung 
in kg/Jahr 

2.3 Andere Massnahmen zur Verminderung der Emissionen 
(z.B. Gebäudetechnik, Bauhülle) 
Bezugsgrössen sind Emissionen einer Ölheizung gemäss Stand der Technik, Einhaltung der 

Energiegesetzgebung. Die Berechnung der Emissionseinsparungen sind zu dokumentieren und beizulegen.

Höhe der emissionsmindernden Massnahmen (Aufhebung von PP und übrige) in %

Projektbedingte Netto - Zusatzemissionen

TOTAL der übrigen emissionsmindernden Massnahmen:

  


